
Stand 22.12.2011 Seite 1 HGB 

☺ www.joachimrose.de - (HGB.doc 05.01.12) - alle Angaben ohne Gewähr 

Handelsgesetzbuch (HGB) 
- Auszug - 
vom 10.5.1897 (RGBl. S. 219), zuletzt geändert am 22.12.2011 
(BGBl. I S. 3044) 
§ 238 Buchführungspflicht 
(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in die-
sen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich 
zu machen. Die Buchführung muß so beschaffen sein, daß sie 
einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit ei-
nen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des 
Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen 
sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.  
(2) Der Kaufmann ist verpflichtet, eine mit der Urschrift überein-
stimmende Wiedergabe der abgesandten Handelsbriefe (Kopie, 
Abdruck, Abschrift oder sonstige Wiedergabe des Wortlauts auf 
einem Schrift-, Bild- oder anderen Datenträger) zurückzubehal-
ten.  
§ 239 Führung der Handelsbücher 
(1) Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst erfor-
derlichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden 
Sprache zu bedienen. Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben 
oder Symbole verwendet, muß im Einzelfall deren Bedeutung 
eindeutig festliegen.  
(2) Die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen 
Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und ge-
ordnet vorgenommen werden.  
(3) Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer 
Weise verändert werden, daß der ursprüngliche Inhalt nicht mehr 
feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorge-
nommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie 
ursprünglich oder erst später gemacht worden sind.  
(4) Die Handelsbücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnun-
gen können auch in der geordneten Ablage von Belegen beste-
hen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen 
der Buchführung einschließlich des dabei angewandten Verfah-
rens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspre-
chen. Bei der Führung der Handelsbücher und der sonst erfor-
derlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muß insbesondere 
sichergestellt sein, daß die Daten während der Dauer der Aufbe-
wahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemesse-
ner Frist lesbar gemacht werden können. Absätze 1 bis 3 gelten 
sinngemäß.  
§ 240 Inventar 
(1) Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes sei-
ne Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag 
seines baren Geldes sowie seine sonstigen Vermögensgegens-
tände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.  
(2) Er hat demnächst für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs 
ein solches Inventar aufzustellen. Die Dauer des Geschäftsjahres 
darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die Aufstellung des Inven-
tars ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang 
entsprechenden Zeit zu bewirken.  
(3) Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig er-
setzt werden und ihr Gesamtwert für das Unternehmen von nach-
rangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und 
einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Be-
stand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammenset-
zung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der 
Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durch-
zuführen.  
(4) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens 
sowie andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegli-
che Vermögensgegenstände und Schulden können jeweils zu ei-
ner Gruppe zusammengefaßt und mit dem gewogenen Durch-
schnittswert angesetzt werden.  
§ 241 Inventurvereinfachungsverfahren 
(1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand der Ver-
mögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe 
anerkannter mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von 
Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muß den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Der Aussage-
wert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muß dem Aus-
sagewert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme 
aufgestellten Inventars gleichkommen.  
(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluß eines Ge-
schäftsjahrs bedarf es einer körperlichen Bestandsaufnahme der 
Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch 
Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, daß der 
Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert 
auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeit-
punkt festgestellt werden kann.  
(3) In dem Inventar für den Schluß eines Geschäftsjahrs brau-
chen Vermögensgegenstände nicht verzeichnet zu werden, wenn 
1. der Kaufmann ihren Bestand auf Grund einer körperlichen 

Bestandsaufnahme oder auf Grund eines nach Absatz 2 zu-
lässigen anderen Verfahrens nach Art, Menge und Wert in ei-
nem besonderen Inventar verzeichnet hat, das für einen Tag 
innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten beiden 
Monate nach dem Schluß des Geschäftsjahrs aufgestellt ist, 
und 

2. auf Grund des besonderen Inventars durch Anwendung eines 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspre-
chenden Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens ge-
sichert ist, daß der am Schluß des Geschäftsjahrs vorhande-
ne Bestand der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt 
ordnungsgemäß bewertet werden kann. 

§ 241a Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Er-
stellung eines Inventars 
Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei auf-
einander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als 500 000 Euro 
Umsatzerlöse und 50 000 Euro Jahresüberschuss aufweisen, 
brauchen die §§ 238 bis 241 nicht anzuwenden. Im Fall der Neu-
gründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Werte des 
Satzes 1 am ersten Abschlussstichtag nach der Neugründung 
nicht überschritten werden. 
§ 242 Pflicht zur Aufstellung 
(1) Der Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes und 
für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs einen das Verhältnis 
seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluß 
(Eröffnungsbilanz, Bilanz) aufzustellen. Auf die Eröffnungsbilanz 
sind die für den Jahresabschluß geltenden Vorschriften entspre-
chend anzuwenden, soweit sie sich auf die Bilanz beziehen.  
(2) Er hat für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs eine Ge-
genüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Geschäfts-
jahrs (Gewinn- und Verlustrechnung) aufzustellen.  
(3) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den 
Jahresabschluß. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf Einzelkaufleute im Sinn des § 
241a nicht anzuwenden. Im Fall der Neugründung treten die 
Rechtsfolgen nach Satz 1 schon ein, wenn die Werte des § 241a 
Satz 1 am ersten Abschlussstichtag nach der Neugründung nicht 
überschritten werden. 
§ 243 Aufstellungsgrundsatz 
(1) Der Jahresabschluß ist nach den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung aufzustellen.  
(2) Er muß klar und übersichtlich sein.  
(3) Der Jahresabschluß ist innerhalb der einem ordnungsmäßi-
gen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen.  
§ 244 Sprache. Währungseinheit 
Der Jahresabschluß ist in deutscher Sprache und in Euro aufzu-
stellen.  
§ 245 Unterzeichnung 
Der Jahresabschluß ist vom Kaufmann unter Angabe des Da-
tums zu unterzeichnen. Sind mehrere persönlich haftende Ge-
sellschafter vorhanden, so haben sie alle zu unterzeichnen.  
§ 246 Vollständigkeit. Verrechnungsverbot 
(1) Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, 
Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen 
und Erträge zu enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Vermögensgegenstände sind in der Bilanz des Eigen-
tümers aufzunehmen; ist ein Vermögensgegenstand nicht dem 
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Eigentümer, sondern einem anderen wirtschaftlich zuzurechnen, 
hat dieser ihn in seiner Bilanz auszuweisen. Schulden sind in die 
Bilanz des Schuldners aufzunehmen. Der Unterschiedsbetrag, 
um den die für die Übernahme eines Unternehmens bewirkte 
Gegenleistung den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
des Unternehmens abzüglich der Schulden im Zeitpunkt der Ü-
bernahme übersteigt (entgeltlich erworbener Geschäfts- oder 
Firmenwert), gilt als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensge-
genstand. 
(2) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, 
Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit 
Grundstückslasten verrechnet werden. Vermögensgegenstände, 
die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und aus-
schließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungs-
verpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflich-
tungen dienen, sind mit diesen Schulden zu verrechnen; entspre-
chend ist mit den zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus 
der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Vermögen zu ver-
fahren. Übersteigt der beizulegende Zeitwert der Vermögensge-
genstände den Betrag der Schulden, ist der übersteigende Be-
trag unter einem gesonderten Posten zu aktivieren. 
(3) Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten 
Ansatzmethoden sind beizubehalten. § 252 Abs. 2 ist entspre-
chend anzuwenden. 
§ 247 Inhalt der Bilanz 
(1) In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungs-
posten gesondert auszuweisen und hinreichend aufzugliedern.  
(2) Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuwei-
sen, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu die-
nen.  
§ 248 Bilanzierungsverbote und -wahlrechte 
(1) In die Bilanz dürfen nicht als Aktivposten aufgenommen wer-
den: 
1. Aufwendungen für die Gründung eines Unternehmens, 
2. Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals und 
3. Aufwendungen für den Abschluss von Versicherungsverträ-

gen. 
(2) Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens können als Aktivposten in die Bilanz aufge-
nommen werden. Nicht aufgenommen werden dürfen selbst ge-
schaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder 
vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens. 
§ 249 Rückstellungen 
(1) Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für 
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Fer-
ner sind Rückstellungen zu bilden für 
1. im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhal-

tung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Mona-
ten, oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäfts-
jahr nachgeholt werden, 

2. Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht 
werden. 

(2) Für andere als die in den Absatz 1 bezeichneten Zwecke dür-
fen Rückstellungen nicht gebildet werden. Rückstellungen dürfen 
nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.  
§ 250 Rechnungsabgrenzungsposten 
(1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite 
Ausgaben vor dem Abschlußstichtag auszuweisen, soweit sie 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
(2) Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten 
Einnahmen vor dem Abschlußstichtag auszuweisen, soweit sie 
Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.  
(3) Ist der Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der 
Ausgabebetrag, so darf der Unterschiedsbetrag in den Rech-
nungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite aufgenommen wer-
den. Der Unterschiedsbetrag ist durch planmäßige jährliche Ab-
schreibungen zu tilgen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbind-
lichkeit verteilt werden können.  

§ 251 Haftungsverhältnisse 
Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszu-
weisen sind, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertra-
gung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheck-
bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haf-
tungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde 
Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag an-
gegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, 
wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberste-
hen.  
§ 252 Allgemeine Bewertungsgrundsätze 
(1) Bei der Bewertung der im Jahresabschluß ausgewiesenen 
Vermögensgegenstände und Schulden gilt insbesondere folgen-
des: 
1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahrs 

müssen mit denen der Schlußbilanz des vorhergehenden Ge-
schäftsjahrs übereinstimmen. 

2. Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit auszugehen, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Ab-
schlußstichtag einzeln zu bewerten. 

4. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorherseh-
baren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag 
entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst 
zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung 
des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind; Gewinne sind 
nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlußstichtag reali-
siert sind. 

5. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unab-
hängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen 
im Jahresabschluß zu berücksichtigen. 

6. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten 
Bewertungsmethoden sind beizubehalten. 

(2) Von den Grundsätzen des Absatzes darf nur in begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden.  
§ 253 Zugangs- und Folgebewertung 
(1) Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibun-
gen nach den Absätzen 3 bis 5, anzusetzen. Verbindlichkeiten 
sind zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-
lungsbetrages anzusetzen. Soweit sich die Höhe von Altersver-
sorgungsverpflichtungen ausschließlich nach dem beizulegenden 
Zeitwert von Wertpapieren im Sinn des § 266 Abs. 2 A. III. 5 be-
stimmt, sind Rückstellungen hierfür zum beizulegenden Zeitwert 
dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen garantierten 
Mindestbetrag übersteigt. Nach § 246 Abs. 2 Satz 2 zu verrech-
nende Vermögensgegenstände sind mit ihrem beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten. 
(2) Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäfts-
jahre abzuzinsen. Abweichend von Satz 1 dürfen Rückstellungen 
für Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfris-
tig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer angenomme-
nen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für auf Rentenverpflichtungen beruhende Verbind-
lichkeiten, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist. 
Der nach den Sätzen 1 und 2 anzuwendende Abzinsungszins-
satz wird von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben. In 
der Rechtsverordnung nach Satz 4, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, bestimmt das Bundesministerium der 
Justiz im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank das Nähere 
zur Ermittlung der Abzinsungszinssätze, insbesondere die Ermitt-
lungsmethodik und deren Grundlagen, sowie die Form der Be-
kanntgabe. 
(3) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren 
Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder die 
Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermin-
dern. Der Plan muss die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der Vermögensge-
genstand voraussichtlich genutzt werden kann. Ohne Rücksicht 
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darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen 
vorzunehmen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, 
der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanla-
gen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei voraus-
sichtlich nicht dauernder Wertminderung vorgenommen werden. 
(4) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind 
Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren 
Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis 
am Abschlussstichtag ergibt. Ist ein Börsen- oder Marktpreis 
nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten den Wert, der den Vermögensgegenständen am 
Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist auf diesen Wert abzu-
schreiben. 
(5) Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 3 Satz 3 oder 4 und 
Absatz 4 darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür 
nicht mehr bestehen. Ein niedrigerer Wertansatz eines entgeltlich 
erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes ist beizubehalten. 
§ 254 Bildung von Bewertungseinheiten 
Werden Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Ge-
schäfte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktio-
nen zum Ausgleich gegenläufiger Wertänderungen oder Zah-
lungsströme aus dem Eintritt vergleichbarer Risiken mit Finanzin-
strumenten zusammengefasst (Bewertungseinheit), sind § 249 
Abs. 1, § 252 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 256a 
in dem Umfang und für den Zeitraum nicht anzuwenden, in dem 
die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme sich 
ausgleichen. Als Finanzinstrumente im Sinn des Satzes 1 gelten 
auch Termingeschäfte über den Erwerb oder die Veräußerung 
von Waren. 
§ 255 Bewertungsmaßstäbe 
(1) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in 
einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem 
Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu 
den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie 
die nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreismin-
derungen sind abzusetzen.  
(2) Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten 
für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweite-
rung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausge-
hende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der 
Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, 
der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anla-
gevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist. 
Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen angemessene 
Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemesse-
ne Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für 
freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersver-
sorgung einbezogen werden, soweit diese auf den Zeitraum der 
Herstellung entfallen. Forschungs- und Vertriebskosten dürfen 
nicht einbezogen werden. 
(2a) Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen 
Vermögensgegenstands des Anlagevermögens sind die bei des-
sen Entwicklung anfallenden Aufwendungen nach Absatz 2. Ent-
wicklung ist die Anwendung von Forschungsergebnissen oder 
von anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gütern oder 
Verfahren oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfahren 
mittels wesentlicher Änderungen. Forschung ist die eigenständi-
ge und planmäßige Suche nach neuen wissenschaftlichen oder 
technischen Erkenntnissen oder Erfahrungen allgemeiner Art, 
über deren technische Verwertbarkeit und wirtschaftliche Er-
folgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht werden 
können. Können Forschung und Entwicklung nicht verlässlich 
voneinander unterschieden werden, ist eine Aktivierung ausge-
schlossen. 
(3) Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungs-
kosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Her-
stellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, dürfen 
angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung 
entfallen; in diesem Falle gelten sie als Herstellungskosten des 
Vermögensgegenstands.  

(4) Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktpreis. Soweit 
kein aktiver Markt besteht, anhand dessen sich der Marktpreis 
ermitteln lässt, ist der beizulegende Zeitwert mit Hilfe allgemein 
anerkannter Bewertungsmethoden zu bestimmen. Lässt sich der 
beizulegende Zeitwert weder nach Satz 1 noch nach Satz 2 er-
mitteln, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 
253 Abs. 4 fortzuführen. Der zuletzt nach Satz 1 oder 2 ermittelte 
beizulegende Zeitwert gilt als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten im Sinn des Satzes 3. 
§ 256 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
spricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensge-
genstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, daß die zu-
erst oder daß die zuletzt angeschafften oder hergestellten Ver-
mögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden 
sind. § 240 Abs. 3 und 4 ist auch auf den Jahresabschluß an-
wendbar. 
... 
§ 257 Aufbewahrung von Unterlagen. Aufbewahrungsfristen 
(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen ge-
ordnet aufzubewahren: 
1. Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresab-

schlüsse, Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberich-
te, Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte sowie die zu ih-
rem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sons-
tigen Organisationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handelsbriefe, 
3. Wiedergaben der abgesandten Handelsbriefe, 
4. Belege für Buchungen in den von ihm nach § 238 Abs. 1 zu 

führenden Büchern (Buchungsbelege). 
(2) Handelsbriefe sind nur Schriftstücke, die ein Handelsgeschäft 
betreffen. 
(3) Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse kön-
nen die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiederga-
be auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbe-
wahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entspricht und sichergestellt ist, daß die Wiederga-
be oder die Daten 
1. mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbe-

legen bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich über-
einstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden, 

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind 
und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht 
werden können. 

Sind Unterlagen auf Grund des § 239 Abs. 4 Satz 1 auf Daten-
trägern hergestellt worden, können statt des Datenträgers die 
Daten auch ausgedruckt aufbewahrt werden; die ausgedruckten 
Unterlagen können auch nach Satz 1 aufbewahrt werden. 
(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufgeführten Unterlagen sind 
zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen 
sechs Jahre aufzubewahren. 
(5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluß des Kalen-
derjahrs, in dem die letzte Eintragung in das Handelsbuch ge-
macht, das Inventar aufgestellt, die Eröffnungsbilanz oder der 
Jahresabschluß festgestellt, der Einzelabschluss nach § 325 
Abs. 2a oder der Konzernabschluß aufgestellt, der Handelsbrief 
empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist. 
... 
§ 264 Pflicht zur Aufstellung 
(1) Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haben 
den Jahresabschluß (§ 242) um einen Anhang zu erweitern, der 
mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit 
bildet, sowie einen Lagebericht aufzustellen. Die gesetzlichen 
Vertreter einer kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaft, die 
nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, 
haben den Jahresabschluss um eine Kapitalflussrechnung und 
einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern, die mit der Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung und dem Anhang eine Einheit bilden; 
sie können den Jahresabschluss um eine Segmentberichterstat-
tung erweitern. Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind von 
den gesetzlichen Vertretern in den ersten drei Monaten des Ge-
schäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 
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Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen den Lage-
bericht nicht aufzustellen; sie dürfen den Jahresabschluß auch 
später aufstellen, wenn dies einem ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten sechs Mona-
te des Geschäftsjahres.  
(2) Der Jahresabschluß der Kapitalgesellschaft hat unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln. 
Führen besondere Umstände dazu, daß der Jahresabschluß ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne 
des Satzes 1 nicht vermittelt, so sind im Anhang zusätzliche An-
gaben zu machen. Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesell-
schaft, die Inlandsemittent im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes und keine Kapitalanlagegesellschaft im Sin-
ne des § 327a ist, haben bei der Unterzeichnung schriftlich zu 
versichern, dass nach besten Wissen der Jahresabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne 
des Satzes 1 vermittelt oder der Anhang Angaben nach Satz 2 
enthält. 
(3) Eine Kapitalgesellschaft, die Tochterunternehmen eines nach 
§ 290 zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichteten 
Mutterunternehmens ist, braucht die Vorschriften dieses Unter-
abschnitts und des Dritten und Vierten Unterabschnitts dieses 
Abschnitts nicht anzuwenden, wenn 
1. alle Gesellschafter des Tochterunternehmens der Befreiung 

für das jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt haben und der 
Beschluß nach § 325 offengelegt worden ist, 

2. das Mutterunternehmen zur Verlustübernahme nach § 302 
des Aktiengesetzes verpflichtet ist oder eine solche Verpflich-
tung freiwillig übernommen hat und diese Erklärung nach § 
325 offengelegt worden ist, 

3. das Tochterunternehmen in den Konzernabschluss nach den 
Vorschriften dieses Abschnitts einbezogen worden ist und 

4. die Befreiung des Tochterunternehmens 
a) im Anhang des von dem Mutterunternehmen aufgestellten 

und nach § 325 durch Einreichung beim Betreiber des 
Bundesanzeigers offen gelegten Konzernabschlusses an-
gegeben und 

b) zusätzlich im Bundesanzeiger für das Tochterunternehmen 
unter Bezugnahme auf diese Vorschrift und unter Angabe 
des Mutterunternehmens mitgeteilt worden ist. 

(4) Absatz 3 ist auf Kapitalgesellschaften, die Tochterunterneh-
men eines nach § 11 des Publizitätsgesetzes zur Aufstellung ei-
nes Konzernabschlusses verpflichteten Mutterunternehmens 
sind, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Konzernab-
schluss von dem Wahlrecht des § 13 Abs. 3 Satz 1 des Publizi-
tätsgesetzes nicht Gebrauch gemacht worden ist. 
§ 264a Anwendung auf bestimmte offene Handelsgesell-
schaften und Kommanditgesellschaften 
(1) Die Vorschriften des Ersten bis Fünften Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts sind auch anzuwenden auf offene Handels-
gesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen nicht 
wenigstens ein persönlich haftender Gesellschafter  
1. eine natürliche Person oder 
2. eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 

andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als 
persönlich haftendem Gesellschafter 

ist oder sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser Art fort-
setzt.  
(2) In den Vorschriften dieses Abschnitts gelten als gesetzliche 
Vertreter einer offenen Handelsgesellschaft und Kommanditge-
sellschaft nach Absatz die Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs der vertretungsberechtigten Gesellschaften. 
... 
§ 265 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung 
(1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der 
aufeinanderfolgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrech-
nungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen 
besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Ab-
weichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.  
(2) In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu 
jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden 

Geschäftsjahrs anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, 
so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird der Vor-
jahresbetrag angepaßt, so ist auch dies im Anhang anzugeben 
und zu erläutern.  
(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter meh-
rere Posten der Bilanz, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen 
Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu 
vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstel-
lung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erfor-
derlich ist. 
(4) Sind mehrere Geschäftszweige vorhanden und bedingt dies 
die Gliederung des Jahresabschlusses nach verschiedenen Glie-
derungsvorschriften, so ist der Jahresabschluß nach der für ei-
nen Geschäftszweig vorgeschriebenen Gliederung aufzustellen 
und nach der für die anderen Geschäftszweige vorgeschriebenen 
Gliederung zu ergänzen. Die Ergänzung ist im Anhang anzu-
geben und zu begründen.  
(5) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist 
jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Pos-
ten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem 
vorgeschriebenen Posten gedeckt wird.  
(6) Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen ver-
sehenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung sind zu ändern, wenn dies wegen Besonderheiten der Kapi-
talgesellschaft zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen 
Jahresabschlusses erforderlich ist.  
(7) Die mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung können, wenn nicht besondere 
Formblätter vorgeschrieben sind, zusammengefaßt ausgewiesen 
werden, wenn 
1. sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes im Sinne 
des § 264 Abs. 2 nicht erheblich ist, 

oder 
2. dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird; in die-

sem Falle müssen die zusammengefaßten Posten jedoch im 
Anhang gesondert ausgewiesen werden. 

(8) Ein Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, 
der keinen Betrag ausweist, braucht nicht aufgeführt zu werden, 
es sei denn, daß im vorhergehenden Geschäftsjahr unter diesem 
Posten ein Betrag ausgewiesen wurde.  
§ 266 Gliederung der Bilanz 
(1) Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen. Dabei haben große 
und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3, 2) auf der 
Aktivseite die in Absatz 2 und auf der Passivseite die in Absatz 3 
bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen 
Reihenfolge auszuweisen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 
Abs. 1) brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in die 
nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen 
Zahlen bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschrie-
benen Reihenfolge aufgenommen werden.  
(2) Aktivseite 
A. Anlagevermögen: 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: 

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte; 

2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten; 

3. Geschäfts- oder Firmenwert; 
4. geleistete Anzahlungen; 

II. Sachanlagen: 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken; 
2. technische Anlagen und Maschinen; 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 

III. Finanzanlagen: 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 
3. Beteiligungen; 
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4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili-
gungsverhältnis besteht; 

5. Wertpapiere des Anlagevermögens; 
6. sonstige Ausleihungen. 

B. Umlaufvermögen: 
I. Vorräte: 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; 
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen; 
3. fertige Erzeugnisse und Waren; 
4. geleistete Anzahlungen; 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht; 
4. sonstige Vermögensgegenstände; 

III. Wertpapiere: 
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. sonstige Wertpapiere; 

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks. 

C. Rechnungsabgrenzungsposten. 
D. Aktive latente Steuern. 
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. 
(3) Passivseite 
A. Eigenkapital: 
I. Gezeichnetes Kapital; 
II. Kapitalrücklage; 
III. Gewinnrücklagen: 

1. gesetzliche Rücklage; 
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehr-

heitlich beteiligten Unternehmen; 
3. satzungsmäßige Rücklagen; 
4. andere Gewinnrücklagen; 

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag. 
B. Rückstellungen: 

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtun-
gen; 

2. Steuerrückstellungen; 
3. sonstige Rückstellungen. 

C. Verbindlichkeiten: 
1. Anleihen, davon konvertibel; 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten; 
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen; 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel 

und der Ausstellung eigener Wechsel; 
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; 
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht; 
8. sonstige Verbindlichkeiten, 
  davon aus Steuern, 
  davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten. 

D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
E. Passive latente Steuern. 
... 
§ 268 Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz. Bilanz-
vermerke 
(1) Die Bilanz darf auch unter Berücksichtigung der vollständigen 
oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt 
werden. Wird die Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen 
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so tritt an die 

Stelle der Posten „Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag” und „Ge-
winnvortrag/Verlustvortrag” der Posten „Bilanzgewinn/Bilanzver-
lust”; ein vorhandener Gewinn- oder Verlustvortrag ist in den 
Posten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust” einzubeziehen und in der Bi-
lanz oder im Anhang gesondert anzugeben.  
(2) In der Bilanz oder im Anhang ist die Entwicklung der einzel-
nen Posten des Anlagevermögens darzustellen. Dabei sind, aus-
gehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen 
des Geschäftsjahrs sowie die Abschreibungen in ihrer gesamten 
Höhe gesondert aufzuführen. Die Abschreibungen des Ge-
schäftsjahrs sind entweder in der Bilanz bei dem betreffenden 
Posten zu vermerken oder im Anhang in einer der Gliederung 
des Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung an-
zugeben. 
(3) Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht und ergibt 
sich ein Überschuß der Passivposten über die Aktivposten, so ist 
dieser Betrag am Schluß der Bilanz auf der Aktivseite gesondert 
unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-
betrag” auszuweisen. 
(4) Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr ist bei jedem gesondert ausgewiesenen Posten 
zu vermerken. Werden unter dem Posten „sonstige Vermögens-
gegenstände” Beträge für Vermögensgegenstände ausgewiesen, 
die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen, so müs-
sen Beträge, die einen größeren Umfang haben, im Anhang er-
läutert werden. 
(5) Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr ist bei jedem gesondert ausgewiesenen Posten zu 
vermerken. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen sind, soweit 
Anzahlungen auf Vorräte nicht von dem Posten „Vorräte” offen 
abgesetzt werden, unter den Verbindlichkeiten gesondert auszu-
weisen. Sind unter dem Posten „Verbindlichkeiten” Beträge für 
Verbindlichkeiten ausgewiesen, die erst nach dem Abschluß-
stichtag rechtlich entstehen, so müssen Beträge, die einen grö-
ßeren Umfang haben, im Anhang erläutert werden. 
(6) Ein nach § 250 Abs. 3 in den Rechnungsabgrenzungsposten 
auf der Aktivseite aufgenommener Unterschiedsbetrag ist in der 
Bilanz gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben. 
(7) Die in § 25bezeichneten Haftungsverhältnisse sind jeweils 
gesondert unter der Bilanz oder im Anhang unter Angabe der 
gewährten Pfandrechte und sonstigen Sicherheiten anzugeben; 
bestehen solche Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unter-
nehmen, so sind sie gesondert anzugeben. 
(8) Werden selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegens-
tände des Anlagevermögens in der Bilanz ausgewiesen, so dür-
fen Gewinne nur ausgeschüttet werden, wenn die nach der Aus-
schüttung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich 
eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags min-
destens den insgesamt angesetzten Beträgen abzüglich der hier-
für gebildeten passiven latenten Steuern entsprechen. Werden 
aktive latente Steuern in der Bilanz ausgewiesen, ist Satz 1 auf 
den Betrag anzuwenden, um den die aktiven latenten Steuern die 
passiven latenten Steuern übersteigen. Bei Vermögensgegens-
tänden im Sinn des § 246 Abs. 2 Satz 2 ist Satz 1 auf den Betrag 
abzüglich der hierfür gebildeten passiven latenten Steuern anzu-
wenden, der die Anschaffungskosten übersteigt. 
... 
§ 272 Eigenkapital 
(1) Gezeichnetes Kapital ist das Kapital, auf das die Haftung der 
Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft 
gegenüber den Gläubigern beschränkt ist. Es ist mit dem Nenn-
betrag anzusetzen. Die nicht eingeforderten ausstehenden Einla-
gen auf das gezeichnete Kapital sind von dem Posten „Gezeich-
netes Kapital“ offen abzusetzen; der verbleibende Betrag ist als 
Posten „Eingefordertes Kapital“ in der Hauptspalte der Passivsei-
te auszuweisen; der eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte 
Betrag ist unter den Forderungen gesondert auszuweisen und 
entsprechend zu bezeichnen. 
(1a) Der Nennbetrag oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, 
der rechnerische Wert von erworbenen eigenen Anteilen ist in 
der Vorspalte offen von dem Posten „Gezeichnetes Kapital“ ab-
zusetzen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag 
oder dem rechnerischen Wert und den Anschaffungskosten der 
eigenen Anteile ist mit den frei verfügbaren Rücklagen zu ver-
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rechnen. Aufwendungen, die Anschaffungsnebenkosten sind, 
sind Aufwand des Geschäftsjahrs. 
(1b) Nach der Veräußerung der eigenen Anteile entfällt der Aus-
weis nach Absatz 1a Satz 1. Ein den Nennbetrag oder den rech-
nerischen Wert übersteigender Differenzbetrag aus dem Veräu-
ßerungserlös ist bis zur Höhe des mit den frei verfügbaren Rück-
lagen verrechneten Betrages in die jeweiligen Rücklagen einzu-
stellen. Ein darüber hinausgehender Differenzbetrag ist in die 
Kapitalrücklage gemäß Absatz 2 Nr. 1 einzustellen. Die Neben-
kosten der Veräußerung sind Aufwand des Geschäftsjahrs. 
(2) Als Kapitalrücklage sind auszuweisen 
1. der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen einschließlich 

von Bezugsanteilen über den Nennbetrag oder, falls ein 
Nennbetrag nicht vorhanden ist, über den rechnerischen Wert 
hinaus erzielt wird; 

2. der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen 
für Wandlungsrechte und Optionsrechte zum Erwerb von An-
teilen erzielt wird; 

3. der Betrag von Zuzahlungen, die Gesellschafter gegen Ge-
währung eines Vorzugs für ihre Anteile leisten; 

4. der Betrag von anderen Zuzahlungen, die Gesellschafter in 
das Eigenkapital leisten. 

(3) Als Gewinnrücklagen dürfen nur Beträge ausgewiesen wer-
den, die im Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr 
aus dem Ergebnis gebildet worden sind. Dazu gehören aus dem 
Ergebnis zu bildende gesetzliche oder auf Gesellschaftsvertrag 
oder Satzung beruhende Rücklagen und andere Gewinnrückla-
gen.  
(4) Für Anteile an einem herrschenden oder mit Mehrheit beteilig-
ten Unternehmen ist eine Rücklage zu bilden. In die Rücklage ist 
ein Betrag einzustellen, der dem auf der Aktivseite der Bilanz für 
die Anteile an dem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten 
Unternehmen angesetzten Betrag entspricht. Die Rücklage, die 
bereits bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden ist, darf aus vor-
handenen frei verfügbaren Rücklagen gebildet werden. Die Rück-
lage ist aufzulösen, soweit die Anteile an dem herrschenden oder 
mit Mehrheit beteiligten Unternehmen veräußert, ausgegeben 
oder eingezogen werden oder auf der Aktivseite ein niedrigerer 
Betrag angesetzt wird. 
... 
§ 275 Gliederung 
(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem 
Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren auf-
zustellen. Dabei sind die in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Posten 
in der angegebenen Reihenfolge gesondert auszuweisen.  
(2) Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens sind auszuwei-
sen: 
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 

unfertigen Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand: 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 
bezogene Waren 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 
6. Personalaufwand: 

a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung, 
  davon für Altersversorgung 

7. Abschreibungen: 
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-

mögens und Sachanlagen 
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-

weit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschrei-
bungen überschreiten 

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen, 
  davon aus verbundenen Unternehmen 

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fi-
nanzanlagevermögens, 

  davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 
  davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 
  davon an verbundenen Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag. 
(3) Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens sind auszuwei-
sen: 
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse er-

brachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 
  davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fi-

nanzanlagevermögens, 
  davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 
  davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 
  davon an verbundenen Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag. 
(4) Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen dürfen in 
der Gewinn- und Verlustrechnung erst nach dem Posten „Jahres-
überschuß/Jahresfehlbetrag” ausgewiesen werden.  
... 
§ 277 Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Ver-
lustrechnung 
(1) Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der 
Vermietung oder Verpachtung von für die gewöhnliche Ge-
schäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Erzeugnissen 
und Waren sowie aus von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit 
der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug 
von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer auszuweisen.  
(2) Als Bestandsveränderungen sind sowohl Änderungen der 
Menge als auch solche des Wertes zu berücksichtigen; Ab-
schreibungen jedoch nur, soweit diese die in der Kapitalgesell-
schaft sonst üblichen Abschreibungen nicht überschreiten.  
(3) Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 
und 4 sind jeweils gesondert auszuweisen oder im Anhang an-
zugeben. Erträge und Aufwendungen aus Verlustübernahme und 
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- 
oder eines Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene oder abge-
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führte Gewinne sind jeweils gesondert unter entsprechender Be-
zeichnung auszuweisen.  
(4) Unter den Posten „außerordentliche Erträge” und „außeror-
dentliche Aufwendungen” sind Erträge und Aufwendungen aus-
zuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der 
Kapitalgesellschaft anfallen. Die Posten sind hinsichtlich ihres 
Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit die ausge-
wiesenen Beträge für die Beurteilung der Ertragslage nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind. Satz 2 gilt entsprechend für alle 
Aufwendungen und Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr 
zuzurechnen sind. 
(5) Erträge aus der Abzinsung sind in der Gewinn- und Verlust-
rechnung gesondert unter dem Posten „Sonstige Zinsen und 
ähnliche Erträge“ und Aufwendungen gesondert unter dem Pos-
ten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auszuweisen. Erträge 
aus der Währungsumrechnung sind in der Gewinn- und Verlust-
rechnung gesondert unter dem Posten „Sonstige betriebliche Er-
träge“ und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung ge-
sondert unter dem Posten „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 
auszuweisen.“ 
§ 278 Steuern 
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind auf der Grund-
lage des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses zu 
berechnen; liegt ein solcher Beschluß im Zeitpunkt der Feststel-
lung des Jahresabschlusses nicht vor, so ist vom Vorschlag über 
die Verwendung des Ergebnisses auszugehen. Weicht der 
Beschluß über die Verwendung des Ergebnisses vom Vorschlag 
ab, so braucht der Jahresabschluß nicht geändert zu werden.  
§ 279 Nichtanwendung von Vorschriften. Abschreibungen 
(1) § 253 Abs. 4 ist nicht anzuwenden. § 253 Abs. 2 Satz 3 darf, 
wenn es sich nicht um eine voraussichtlich dauernde Wertminde-
rung handelt, nur auf Vermögensgegenstände, die Finanzanla-
gen sind, angewendet werden.  
(2) Abschreibungen nach § 254 dürfen nur insoweit vorgenom-
men werden, als das Steuerrecht ihre Anerkennung bei der steu-
errechtlichen Gewinnermittlung davon abhängig macht, daß sie 
sich aus der Bilanz ergeben.  
§ 280 Wertaufholungsgebot 
(1) Wird bei einem Vermögensgegenstand eine Abschreibung 
nach § 253 Abs. 2 Satz 3 oder Abs. 3 oder § 254 Satz vorge-
nommen und stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, 
daß die Gründe dafür nicht mehr bestehen, so ist der Betrag die-
ser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berück-
sichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. § 253 Abs. 5, § 254 Satz 2 sind 
insoweit nicht anzuwenden.  
(2) Von der Zuschreibung nach Absatz kann abgesehen werden, 
wenn der niedrigere Wertansatz bei der steuerrechtlichen Ge-
winnermittlung beibehalten werden kann und wenn Vorausset-
zung für die Beibehaltung ist, daß der niedrigere Wertansatz 
auch in der Bilanz beibehalten wird.  
(3) Im Anhang ist der Betrag der im Geschäftsjahr aus steuer-
rechtlichen Gründen unterlassenen Zuschreibungen anzugeben 
und hinreichend zu begründen.  
§ 283 Wertansatz des Eigenkapitals 
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag anzusetzen.  
... 
§ 284 Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung 
(1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu 
den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlust-
rechnung vorgeschrieben oder die im Anhang zu machen sind, 
weil sie in Ausübung eines Wahlrechts nicht in die Bilanz oder in 
die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden.  
(2) Im Anhang müssen 
1. die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden angegeben werden; 

2. die Grundlagen für die Umrechnung in Euro angegeben wer-
den, soweit der Jahresabschluß Posten enthält, denen Beträ-
ge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ur-
sprünglich auf fremde Währung lauteten; 

3. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
angegeben und begründet werden; deren Einfluß auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustel-
len; 

4. bei Anwendung einer Bewertungsmethode nach § 240 Abs. 4, 
§ 256 Satz 1 die Unterschiedsbeträge pauschal für die jeweili-
ge Gruppe ausgewiesen werden, wenn die Bewertung im 
Vergleich zu einer Bewertung auf der Grundlage des letzten 
vor dem Abschlußstichtag bekannten Börsenkurses oder 
Marktpreises einen erheblichen Unterschied aufweist; 

5. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital 
in die Herstellungskosten gemacht werden. 

§ 285 Sonstige Pflichtangaben 
Ferner sind im Anhang anzugeben: 
1. zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 

a) der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Rest-
laufzeit von mehr als fünf Jahren, 

b) der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfand-
rechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, unter Angabe 
von Art und Form der Sicherheiten; 

2. die Aufgliederung der in Nummer verlangten Angaben für je-
den Posten der Verbindlichkeiten nach dem vorgeschriebenen 
Gliederungsschema; 

3. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht in der Bi-
lanz enthaltenen Geschäften, soweit dies für die Beurteilung 
der Finanzlage notwendig ist; 

3a. der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, 
die nicht in der Bilanz enthalten und nicht nach § 251 oder 
Nummer 3 anzugeben sind, sofern diese Angabe für die Beur-
teilung der Finanzlage von Bedeutung ist; davon sind Ver-
pflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen gesondert 
anzugeben; 

4. die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen 
sowie nach geographisch bestimmten Märkten, soweit sich, 
unter Berücksichtigung der Organisation des Verkaufs von für 
die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft ty-
pischen Erzeugnissen und der für die gewöhnliche Geschäfts-
tätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen, 
die Tätigkeitsbereiche und geographisch bestimmten Märkte 
untereinander erheblich unterscheiden; 

5. (aufgehoben) 
6. in welchem Umfang die Steuern vom Einkommen und vom Er-

trag das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und 
das außerordentliche Ergebnis belasten; 

7. die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs 
beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen; 

8. bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens (§ 275 Abs. 3) 
a) der Materialaufwand des Geschäftsjahrs, gegliedert nach § 

275 Abs. 2 Nr. 5, 
b) der Personalaufwand des Geschäftsjahrs, gegliedert nach § 

275 Abs. 2 Nr. 6; 
9. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Auf-

sichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung je-
weils für jede Personengruppe 
a) die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamt-

bezüge (Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte 
und sonstige aktienbasierte Vergütungen, Aufwandsent-
schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art). In die Gesamtbezüge sind 
auch Bezüge einzurechnen, die nicht ausgezahlt, sondern 
in Ansprüche anderer Art umgewandelt oder zur Erhöhung 
anderer Ansprüche verwendet werden. Außer den Bezü-
gen für das Geschäftsjahr sind die weiteren Bezüge an-
zugeben, die im Geschäftsjahr gewährt, bisher aber in kei-
nem Jahresabschluss angegeben worden sind. Bezugs-
rechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen sind mit 
ihrer Anzahl und dem beizulegenden Zeitwert zum Zeit-
punkt ihrer Gewährung anzugeben; spätere Wertverände-
rungen, die auf einer Änderung der Ausübungsbedingun-
gen beruhen, sind zu berücksichtigen. Bei einer börsenno-
tierten Aktiengesellschaft sind zusätzlich unter Namens-
nennung die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds, 
aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezoge-
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nen Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung, gesondert anzugeben. Dies gilt auch für 
Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall der 
Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind. Hierbei 
ist der wesentliche Inhalt der Zusagen darzustellen, wenn 
sie in ihrer rechtlichen Ausgestaltung von den den Arbeit-
nehmern erteilten Zusagen nicht unerheblich abweichen. 
Leistungen, die dem einzelnen Vorstandsmitglied von ei-
nem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstands-
mitglied zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt worden 
sind, sind ebenfalls anzugeben. Enthält der Jahresab-
schluss weitergehende Angaben zu bestimmten Bezügen, 
sind auch diese zusätzlich einzeln anzugeben; 

b) die Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter, Hinter-
bliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art) der frü-
heren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer Hin-
terbliebenen. Buchstabe a Satz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden. Ferner ist der Betrag der für diese Perso-
nengruppe gebildeten Rückstellungen für laufende Pensi-
onen und Anwartschaften auf Pensionen und der Betrag 
der für diese Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellun-
gen anzugeben; 

c) die gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe der 
Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gege-
benenfalls im Geschäftsjahr zurückgezahlten Beträge so-
wie die zugunsten dieser Personen eingegangenen Haf-
tungsverhältnisse; 

10. alle Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und eines Auf-
sichtsrats, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später aus-
geschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens ei-
nem ausgeschriebenen Vornamen, einschließlich des ausge-
übten Berufs und bei börsennotierten Gesellschaften auch der 
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien 
im Sinne des § 125 Abs. Satz 3 des Aktiengesetzes. Der Vor-
sitzende eines Aufsichtsrats, seine Stellvertreter und ein et-
waiger Vorsitzender des Geschäftsführungsorgans sind als 
solche zu bezeichnen; 

11. Name und Sitz anderer Unternehmen, von denen die Kapital-
gesellschaft oder eine für Rechnung der Kapitalgesellschaft 
handelnde Person mindestens den fünften Teil der Anteile be-
sitzt; außerdem sind die Höhe des Anteils am Kapital, das Ei-
genkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs die-
ser Unternehmen anzugeben, für das ein Jahresabschluß vor-
liegt; auf die Berechnung der Anteile ist § 16 Abs. 2 und 4 des 
Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden; ferner sind von 
börsennotierten Kapitalgesellschaften zusätzlich alle Beteili-
gungen an großen Kapitalgesellschaften anzugeben, die fünf 
vom Hundert der Stimmrechte überschreiten; 

11a. Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbe-
schränkt haftender Gesellschafter die Kapitalgesellschaft ist; 

12. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „sonstige 
Rückstellungen” nicht gesondert ausgewiesen werden, sind 
zu erläutern, wenn sie einen nicht unerheblichen Umfang ha-
ben; 

13. die Gründe, welche die Annahme einer betrieblichen Nut-
zungsdauer eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder 
Firmenwertes von mehr als fünf Jahren rechtfertigen; 

14. Name und Sitz des Mutterunternehmens der Kapitalgesell-
schaft, das den Konzernabschluß für den größten Kreis von 
Unternehmen aufstellt, und ihres Mutterunternehmens, das 
den Konzernabschluß für den kleinsten Kreis von Unterneh-
men aufstellt, sowie im Falle der Offenlegung der von diesen 
Mutterunternehmen aufgestellten Konzernabschlüsse der Ort, 
wo diese erhältlich sind; 

15. soweit es sich um den Anhang des Jahresabschlusses einer 
Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Abs. 1 
handelt, Name und Sitz der Gesellschaften, die persönlich 
haftende Gesellschafter sind, sowie deren gezeichnetes Kapi-
tal; 

16. dass die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Er-
klärung abgegeben und wo sie öffentlich zugänglich gemacht 
worden ist; 

17. das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berech-
nete Gesamthonorar, aufgeschlüsselt in das Honorar für 
a) die Abschlussprüfungsleistungen, 

b) andere Bestätigungsleistungen, 
c) Steuerberatungsleistungen, 
d) sonstige Leistungen, 

 soweit die Angaben nicht in einem das Unternehmen einbe-
ziehenden Konzernabschluss enthalten sind; 

18. für zu den Finanzanlagen (§ 266 Abs. 2 A. III.) gehörende Fi-
nanzinstrumente, die über ihrem beizulegenden Zeitwert aus-
gewiesen werden, da eine außerplanmäßige Abschreibung 
nach § 253 Abs. 3 Satz 4 unterblieben ist, 
a) der Buchwert und der beizulegende Zeitwert der einzelnen 

Vermögensgegenstände oder angemessener Gruppierun-
gen sowie 

b) die Gründe für das Unterlassen der Abschreibung ein-
schließlich der Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass 
die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer ist; 

19. für jede Kategorie nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzier-
ter derivativer Finanzinstrumente 
a) deren Art und Umfang, 
b) deren beizulegender Zeitwert, soweit er sich nach § 255 

Abs. 4 verlässlich ermitteln lässt, unter Angabe der ange-
wandten Bewertungsmethode, 

c) deren Buchwert und der Bilanzposten, in welchem der 
Buchwert, soweit vorhanden, erfasst ist, sowie  

d) die Gründe dafür, warum der beizulegende Zeitwert nicht 
bestimmt werden kann; 

20. für gemäß § 340e Abs. 3 Satz 1 mit dem beizulegenden Zeit-
wert bewertete Finanzinstrumente 
a) die grundlegenden Annahmen, die der Bestimmung des 

beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter 
Bewertungsmethoden zugrunde gelegt wurden, sowie. 

b) Umfang und Art jeder Kategorie derivativer Finanzinstru-
mente einschließlich der wesentlichen Bedingungen, wel-
che die Höhe, den Zeitpunkt und die Sicherheit künftiger 
Zahlungsströme beeinflussen können; 

21. zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande 
gekommenen Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, mit nahe 
stehenden Unternehmen und Personen, einschließlich Anga-
ben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie 
weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage not-
wendig sind; ausgenommen sind Geschäfte mit und zwischen 
mittel- oder unmittelbar in 100-prozentigem Anteilsbesitz ste-
henden in einen Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men; Angaben über Geschäfte können nach Geschäftsarten 
zusammengefasst werden, sofern die getrennte Angabe für 
die Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanzlage nicht 
notwendig ist; 

22. im Fall der Aktivierung nach § 248 Abs. 2 der Gesamtbetrag 
der Forschungs- und Entwicklungskosten des Geschäftsjahrs 
sowie der davon auf die selbst geschaffenen immateriellen 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfallende 
Betrag; 

23. bei Anwendung des § 254, 
a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, 

Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vorgesehene Transaktionen zur Absicherung 
welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten 
einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungsein-
heiten abgesicherten Risiken, 

b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem 
Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen 
Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussicht-
lich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung, 

c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarte-
ten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen 
wurden, soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht 
werden; 

24. zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflich-
tungen das angewandte versicherungsmathematische Be-
rechnungsverfahren sowie die grundlegenden Annahmen der 
Berechnung, wie Zinssatz, erwartete Lohn-und Gehaltssteige-
rungen und zugrunde gelegte Sterbetafeln; 
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25. im Fall der Verrechnung von Vermögensgegenständen und 
Schulden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 die Anschaffungskosten 
und der beizulegende Zeitwert der verrechneten Vermögens-
gegenstände, der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden 
sowie die verrechneten Aufwendungen und Erträge; Nummer 
20 Buchstabe a ist entsprechend anzuwenden; 

26. zu Anteilen oder Anlageaktien an inländischen Investment-
vermögen im Sinn des § 1 des Investmentgesetzes oder ver-
gleichbaren ausländischen Investmentanteilen im Sinn des § 
2 Abs. 9 des Investmentgesetzes von mehr als dem zehnten 
Teil, aufgegliedert nach Anlagezielen, deren Wert im Sinn des 
§ 36 des Investmentgesetzes oder vergleichbarer ausländi-
scher Vorschriften über die Ermittlung des Marktwertes, die 
Differenz zum Buchwert und die für das Geschäftsjahr erfolgte 
Ausschüttung sowie Beschränkungen in der Möglichkeit der 
täglichen Rückgabe; darüber hinaus die Gründe dafür, dass 
eine Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 unterblieben 
ist, einschließlich der Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, 
dass die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer ist; 
Nummer 18 ist insoweit nicht anzuwenden; 

27. für nach § 251 unter der Bilanz oder nach § 268 Abs. 7 Halb-
satz 1 im Anhang ausgewiesene Verbindlichkeiten und Haf-
tungsverhältnisse die Gründe der Einschätzung des Risikos 
der Inanspruchnahme; 

28. der Gesamtbetrag der Beträge im Sinn des § 268 Abs. 8, auf-
gegliedert in Beträge aus der Aktivierung selbst geschaffener 
immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, 
Beträge aus der Aktivierung latenter Steuern und aus der Ak-
tivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden 
Zeitwert; 

29. auf welchen Differenzen oder steuerlichen Verlustvorträgen 
die latenten Steuern beruhen und mit welchen Steuersätzen 
die Bewertung erfolgt ist. 

... 
§ 289 Lagebericht 
(1) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so 
darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird. Er hat eine ausgewogene und um-
fassende, dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätig-
keit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage 
der Gesellschaft zu enthalten. In die Analyse sind die für die Ge-
schäftstätigkeit bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren 
einzubeziehen und unter Bezugnahme auf die im Jahresab-
schluss ausgewiesenen Beträge und Angaben zu erläutern. Fer-
ner ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläu-
tern; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben. Die gesetz-
lichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 
2 Satz 3 haben zu versichern, dass nach bestem Wissen im La-
gebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftser-
gebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so dargestellt 
sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Ri-
siken im Sinne des Satzes 4 beschrieben sind. 
(2) Der Lagebericht soll auch eingehen auf: 
1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluß 

des Geschäftsjahrs eingetreten sind; 
2. a) die Risikomanagementziele und -methoden der Gesell-

schaft einschließlich ihrer Methoden zur Absicherung aller 
wichtigen Arten von Transaktionen, die im Rahmen der Bi-
lanzierung von Sicherungsgeschäften erfasst werden, so-
wie  

b) die Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie 
die Risiken aus Zahlungsstromschwankungen, denen die 
Gesellschaft ausgesetzt ist,  

 jeweils in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten 
durch die Gesellschaft und sofern dies für die Beurteilung der 
Lage oder der voraussichtlichen Entwicklung von Belang ist; 

3. den Bereich Forschung und Entwicklung; 
4. bestehende Zweigniederlassungen der Gesellschaft; 
5. die Grundzüge des Vergütungssystems der Gesellschaft für 

die in § 285 Nr. 9 genannten Gesamtbezüge, soweit es sich 
um eine börsennotierte Aktiengesellschaft handelt. Werden 

dabei auch Angaben entsprechend § 285 Nr. 9 Buchstabe a 
Satz 5 bis 9 gemacht, können diese im Anhang unterbleiben. 

(3) Bei einer großen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 3) gilt Absatz 
1 Satz 3 entsprechend für nichtfinanzielle Leistungsindikato-
ren, wie Informationen über Umwelt- und Arbeitnehmerbelan-
ge, soweit sie für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder 
der Lage von Bedeutung sind. 

(4) Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Akti-
en, die einen organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes durch von ihnen 
ausgegebene stimmberechtigte Aktien in Anspruch nehmen, ha-
ben im Lagebericht anzugeben: 
1. die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals; bei ver-

schiedenen Aktiengattungen sind für jede Gattung die damit 
verbundenen Rechte und Pflichten und der Anteil am Gesell-
schaftskapital anzugeben, soweit die Angaben nicht im An-
hang zu machen sind; 

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von 
Aktien betreffen, auch wenn sie sich aus Vereinbarungen zwi-
schen Gesellschaftern ergeben können, soweit sie dem Vor-
stand der Gesellschaft bekannt sind; 

3. direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom 
Hundert der Stimmrechte überschreiten, soweit die Angaben 
nicht im Anhang zu machen sind; 

4. die Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefug-
nisse verleihen; die Sonderrechte sind zu beschreiben; 

5. die Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Ka-
pital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar 
ausüben; 

6. die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Satzung 
über die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands und über die Änderung der Satzung; 

7. die Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der 
Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen; 

8. wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der 
Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahme-
angebots stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen; die 
Angabe kann unterbleiben, soweit sie geeignet ist, der Gesell-
schaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen; die Angabe-
pflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unbe-
rührt; 

9. Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den 
Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vor-
stands oder Arbeitnehmern getroffen sind, soweit die Anga-
ben nicht im Anhang zu machen sind. 

Sind Angaben nach Satz 1 im Anhang zu machen, ist im Lagebe-
richt darauf zu verweisen. 
(5) Kapitalgesellschaften im Sinn des § 264d haben im Lagebe-
richt die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des 
Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungsle-
gungsprozess zu beschreiben. 
… 
§ 290 Pflicht zur Aufstellung 
(1) Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft (Mutterun-
ternehmen) mit Sitz im Inland haben in den ersten fünf Monaten 
des Konzerngeschäftsjahrs für das vergangene Konzernge-
schäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebe-
richt aufzustellen, wenn diese auf ein anderes Unternehmen 
(Tochterunternehmen) unmittel- oder mittelbar einen beherr-
schenden Einfluss ausüben kann. Ist das Mutterunternehmen ei-
ne Kapitalgesellschaft im Sinn des § 325 Abs. 4 Satz 1, sind der 
Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht in den ersten 
vier Monaten des Konzerngeschäftsjahrs für das vergangene 
Konzerngeschäftsjahr aufzustellen. 
(2) Beherrschender Einfluss eines Mutterunternehmens besteht 
stets, wenn 
1. ihm bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimm-

rechte der Gesellschafter zusteht; 
2. ihm bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die 

Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik 
bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
zu bestellen oder abzuberufen, und es gleichzeitig Gesell-
schafter ist; 
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3. ihm das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf 
Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen 
Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in 
der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder 

4. es bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken 
und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung 
eines eng begrenzten und genau definierten Ziels des Mutter-
unternehmens dient (Zweckgesellschaft). Neben Unterneh-
men können Zweckgesellschaften auch sonstige juristische 
Personen des Privatrechts oder unselbständige Sonderver-
mögen des Privatrechts, ausgenommen Spezial-Sonder-
vermögen im Sinn des § 2 Abs. 3 des Investmentgesetzes, 
sein. 

(3) Als Rechte, die einem Mutterunternehmen nach Absatz 2 zu-
stehen, gelten auch die einem Tochterunternehmen zustehenden 
Rechte und die den für Rechnung des Mutterunternehmens oder 
von Tochterunternehmen handelnden Personen zustehenden 
Rechte. Den einem Mutterunternehmen an einem anderen Un-
ternehmen zustehenden Rechten werden die Rechte hinzuge-
rechnet, über die es oder ein Tochterunternehmen auf Grund ei-
ner Vereinbarung mit anderen Gesellschaftern dieses Unterneh-
mens verfügen kann. Abzuziehen sind Rechte, die 
1. mit Anteilen verbunden sind, die von dem Mutterunternehmen 

oder von Tochterunternehmen für Rechnung einer anderen 
Person gehalten werden, oder 

2. mit Anteilen verbunden sind, die als Sicherheit gehalten wer-
den, sofern diese Rechte nach Weisung des Sicherungsge-
bers oder, wenn ein Kreditinstitut die Anteile als Sicherheit für 
ein Darlehen hält, im Interesse des Sicherungsgebers ausge-
übt werden. 

(4) Welcher Teil der Stimmrechte einem Unternehmen zusteht, 
bestimmt sich für die Berechnung der Mehrheit nach Absatz 2 Nr. 
1 nach dem Verhältnis der Zahl der Stimmrechte, die es aus den 
ihm gehörenden Anteilen ausüben kann, zur Gesamtzahl aller 
Stimmrechte. Von der Gesamtzahl aller Stimmrechte sind die 
Stimmrechte aus eigenen Anteilen abzuziehen, die dem Tochter-
unternehmen selbst, einem seiner Tochterunternehmen oder ei-
ner anderen Person für Rechnung dieser Unternehmen gehören. 
(5) Ein Mutterunternehmen ist von der Pflicht, einen Konzernab-
schluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, befreit, wenn 
es nur Tochterunternehmen hat, die gemäß § 296 nicht in den 
Konzernabschluss einbezogen werden brauchen. 
... 
§ 294 Einzubeziehende Unternehmen. Vorlage- und Aus-
kunftspflichten 
(1) In den Konzernabschluß sind das Mutterunternehmen und al-
le Tochterunternehmen ohne Rücksicht auf den Sitz der Tochter-
unternehmen einzubeziehen, sofern die Einbeziehung nicht nach 
§ 296 unterbleibt. 
(2) Hat sich die Zusammensetzung der in den Konzernabschluß 
einbezogenen Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahrs we-
sentlich geändert, so sind in den Konzernabschluß Angaben auf-
zunehmen, die es ermöglichen, die aufeinanderfolgenden Kon-
zernabschlüsse sinnvoll zu vergleichen. 
(3) Die Tochterunternehmen haben dem Mutterunternehmen ihre 
Jahresabschlüsse, Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lage-
berichte, Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte und, wenn 
eine Abschlussprüfung stattgefunden hat, die Prüfungsberichte 
sowie, wenn ein Zwischenabschluß aufzustellen ist, einen auf 
den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellten Abschluß 
unverzüglich einzureichen. Das Mutterunternehmen kann von je-
dem Tochterunternehmen alle Aufklärungen und Nachweise ver-
langen, welche die Aufstellung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts erfordert. 
... 
§ 296 Verzicht auf die Einbeziehung 
(1) Ein Tochterunternehmen braucht in den Konzernabschluß 
nicht einbezogen zu werden, wenn 
1. erhebliche und andauernde Beschränkungen die Ausübung 

der Rechte des Mutterunternehmens in bezug auf das Ver-
mögen oder die Geschäftsführung dieses Unternehmens 
nachhaltig beeinträchtigen, 

2. die für die Aufstellung des Konzernabschlusses erforderlichen 
Angaben nicht ohne unverhältnismäßig hohe Kosten oder 
Verzögerungen zu erhalten sind oder 

3. die Anteile des Tochterunternehmens ausschließlich zum 
Zwecke ihrer Weiterveräußerung gehalten werden. 

(2) Ein Tochterunternehmen braucht in den Konzernabschluß 
nicht einbezogen zu werden, wenn es für die Verpflichtung, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu vermitteln, von 
untergeordneter Bedeutung ist. Entsprechen mehrere Tochterun-
ternehmen der Voraussetzung des Satzes 1, so sind diese Un-
ternehmen in den Konzernabschluß einzubeziehen, wenn sie zu-
sammen nicht von untergeordneter Bedeutung sind. 
(3) Die Anwendung der Absätze 1 und 2 ist im Konzernanhang 
zu begründen. 
§ 297 Inhalt 
(1) Der Konzernabschluss besteht aus der Konzernbilanz, der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzernanhang, 
der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel. Er kann 
um eine Segmentberichterstattung erweitert werden. 
(2) Der Konzernabschluß ist klar und übersichtlich aufzustellen. 
Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu ver-
mitteln. Führen besondere Umstände dazu, daß der Konzer-
nabschluß ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild im Sinne des Satzes 2 nicht vermittelt, so sind im Konzern-
anhang zusätzliche Angaben zu machen. Die gesetzlichen Ver-
treter eines Mutterunternehmens, das Inlandsemittent im Sinne 
des § 2 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes und keine Kapi-
talgesellschaft im Sinne des § 327a ist, haben bei der Unter-
zeichnung schriftlich zu versichern, dass nach bestem Wissen 
der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild im Sinne des Satzes 2 vermittelt oder der Kon-
zernanhang Angaben nach Satz 3 enthält. 
(3) Im Konzernabschluß ist die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der einbezogenen Unternehmen so darzustellen, als ob die-
se Unternehmen insgesamt ein einziges Unternehmen wären. 
Die auf den vorhergehenden Konzernabschluß angewandten 
Konsolidierungsmethoden sind beizubehalten. Abweichungen 
von Satz 2 sind in Ausnahmefällen zulässig. Sie sind im Kon-
zernanhang anzugeben und zu begründen. Ihr Einfluß auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist an-
zugeben. 
... 
§ 299 Stichtag für die Aufstellung 
(1) Der Konzernabschluss ist auf den Stichtag des Jahresab-
schlusses des Mutterunternehmens aufzustellen. 
(2) Die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluß einbezo-
genen Unternehmen sollen auf den Stichtag des Konzernab-
schlusses aufgestellt werden. Liegt der Abschlußstichtag eines 
Unternehmens um mehr als drei Monate vor dem Stichtag des 
Konzernabschlusses, so ist dieses Unternehmen auf Grund eines 
auf den Stichtag und den Zeitraum des Konzernabschlusses auf-
gestellten Zwischenabschlusses in den Konzernabschluß einzu-
beziehen. 
(3) Wird bei abweichenden Abschlußstichtagen ein Unternehmen 
nicht auf der Grundlage eines auf den Stichtag und den Zeitraum 
des Konzernabschlusses aufgestellten Zwischenabschlusses in 
den Konzernabschluß einbezogen, so sind Vorgänge von beson-
derer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
eines in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmens, die 
zwischen dem Abschlußstichtag dieses Unternehmens und dem 
Abschlußstichtag des Konzernabschlusses eingetreten sind, in 
der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung zu berücksichtigen oder im Konzernanhang anzugeben. 
§ 300 Konsolidierungsgrundsätze. Vollständigkeitsgebot 
(1) In dem Konzernabschluß ist der Jahresabschluß des Mutter-
unternehmens mit den Jahresabschlüssen der Tochterunterneh-
men zusammenzufassen. An die Stelle der dem Mutterunter-
nehmen gehörenden Anteile an den einbezogenen Tochterunter-
nehmen treten die Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten und Sonderposten der Tochterunter-
nehmen, soweit sie nach dem Recht des Mutterunternehmens bi-
lanzierungsfähig sind und die Eigenart des Konzernabschlusses 
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keine Abweichungen bedingt oder in den folgenden Vorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsab-
grenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen der in 
den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen sind unab-
hängig von ihrer Berücksichtigung in den Jahresabschlüssen die-
ser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem 
Recht des Mutterunternehmens nicht ein Bilanzierungsverbot o-
der ein Bilanzierungswahlrecht besteht. Nach dem Recht des 
Mutterunternehmens zulässige Bilanzierungswahlrechte dürfen 
im Konzernabschluß unabhängig von ihrer Ausübung in den Jah-
resabschlüssen der in den Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen ausgeübt werden. Ansätze, die auf der Anwendung 
von für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen 
der Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften 
beruhen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser 
Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen.  
§ 301 Kapitalkonsolidierung 
(1) Der Wertansatz der dem Mutterunternehmen gehörenden An-
teile an einem in den Konzernabschluß einbezogenen Tochterun-
ternehmen wird mit dem auf diese Anteile entfallenden Betrag 
des Eigenkapitals des Tochterunternehmens verrechnet. Das Ei-
genkapital ist mit dem Betrag anzusetzen, der dem Zeitwert der 
in den Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegens-
tände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderpos-
ten entspricht, der diesen an dem für die Verrechnung nach Ab-
satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt beizulegen ist. Rückstellungen 
sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und latente Steuern 
nach § 274 Abs. 2 zu bewerten. 
(2) Die Verrechnung nach Absatz 1 ist auf Grundlage der Wert-
ansätze zu dem Zeitpunkt durchzuführen, zu dem das Unter-
nehmen Tochterunternehmen geworden ist. Können die Wertan-
sätze zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig ermittelt werden, sind 
sie innerhalb der darauf folgenden zwölf Monate anzupassen. Ist 
ein Mutterunternehmen erstmalig zur Aufstellung eines Konzern-
abschlusses verpflichtet, sind die Wertansätze zum Zeitpunkt der 
Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzernab-
schluss zugrunde zu legen, soweit das Unternehmen nicht in 
dem Jahr Tochterunternehmen geworden ist, für das der Kon-
zernabschluss aufgestellt wird. Das Gleiche gilt für die erstmalige 
Einbeziehung eines Tochterunternehmens, auf die bisher gemäß 
§ 296 verzichtet wurde. 
(3) Ein nach der Verrechnung verbleibender Unterschiedsbetrag 
ist in der Konzernbilanz, wenn er auf der Aktivseite entsteht, als 
Geschäfts- oder Firmenwert und, wenn er auf der Passivseite 
entsteht, unter dem Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapital-
konsolidierung“ nach dem Eigenkapital auszuweisen. Der Posten 
und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind im 
Anhang zu erläutern. 
(4) Anteile an dem Mutterunternehmen, die einem in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen gehören, sind 
in der Konzernbilanz als eigene Anteile des Mutterunternehmens 
mit ihrem Nennwert oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, mit 
ihrem rechnerischen Wert, in der Vorspalte offen von dem Posten 
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. 
§ 302 (aufgehoben) 
§ 303 Schuldenkonsolidierung 
(1) Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzernabschluß einbe-
zogenen Unternehmen sowie entsprechende Rechnungsabgren-
zungsposten sind wegzulassen.  
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die 
wegzulassenden Beträge für die Vermittlung eines den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter 
Bedeutung sind.  
§ 304 Behandlung der Zwischenergebnisse 
(1) In den Konzernabschluß zu übernehmende Vermögensge-
genstände, die ganz oder teilweise auf Lieferungen oder Leistun-
gen zwischen in den Konzernabschluß einbezogenen Unterneh-
men beruhen, sind in der Konzernbilanz mit einem Betrag anzu-
setzen, zu dem sie in der auf den Stichtag des Konzernabschlus-
ses aufgestellten Jahresbilanz dieses Unternehmens angesetzt 
werden könnten, wenn die in den Konzernabschluß einbezoge-

nen Unternehmen auch rechtlich ein einziges Unternehmen bil-
den würden.  
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die Be-
handlung der Zwischenergebnisse nach Absatz 1 für die Vermitt-
lung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur 
von untergeordneter Bedeutung ist.  
§ 305 Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
(1) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind 
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse aus Lieferungen und Leis-

tungen zwischen den in den Konzernabschluß einbezogenen 
Unternehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu 
verrechnen, soweit sie nicht als Erhöhung des Bestands an 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als andere aktivier-
te Eigenleistungen auszuweisen sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den 
in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen mit den 
auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie 
nicht als andere aktivierte Eigenleistungen auszuweisen sind. 

(2) Aufwendungen und Erträge brauchen nach Absatz 1 nicht 
weggelassen zu werden, wenn die wegzulassenden Beträge für 
die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind.  
§ 306 Latente Steuern 
Führen Maßnahmen, die nach den Vorschriften dieses Titels 
durchgeführt worden sind, zu Differenzen zwischen den handels-
rechtlichen Wertansätzen der Vermögensgegenstände, Schulden 
oder Rechnungsabgrenzungsposten und deren steuerlichen 
Wertansätzen und bauen sich diese Differenzen in späteren Ge-
schäftsjahren voraussichtlich wieder ab, so ist eine sich insge-
samt ergebende Steuerbelastung als passive latente Steuern und 
eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung als aktive laten-
te Steuern in der Konzernbilanz anzusetzen. Die sich ergebende 
Steuerbe- und die sich ergebende Steuerentlastung können auch 
unverrechnet angesetzt werden. Differenzen aus dem erstmali-
gen Ansatz eines nach § 301 Abs. 3 verbleibenden Unter-
schiedsbetrages bleiben unberücksichtigt. Das Gleiche gilt für 
Differenzen, die sich zwischen dem steuerlichen Wertansatz ei-
ner Beteiligung an einem Tochterunternehmen, assoziierten Un-
ternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen im Sinn des 
§ 310 Abs. 1 und dem handelsrechtlichen Wertansatz des im 
Konzernabschluss angesetzten Nettovermögens ergeben. § 274 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Posten dürfen mit den 
Posten nach § 274 zusammengefasst werden. 
§ 307 Anteile anderer Gesellschafter 
(1) In der Konzernbilanz ist für nicht dem Mutterunternehmen ge-
hörende Anteile an in den Konzernabschluß einbezogenen Toch-
terunternehmen ein Ausgleichsposten für die Anteile der anderen 
Gesellschafter in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital unter ent-
sprechender Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals gesondert 
auszuweisen. 
(2) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist der im Jah-
resergebnis enthaltene, anderen Gesellschaftern zustehende 
Gewinn und der auf sie entfallende Verlust nach dem Posten 
„Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag“ unter entsprechender Be-
zeichnung gesondert auszuweisen.  
§ 308 Einheitliche Bewertung 
(1) Die in den Konzernabschluß nach § 300 Abs. 2 übernomme-
nen Vermögensgegenstände und Schulden der in den Konzern-
abschluß einbezogenen Unternehmen sind nach den auf den 
Jahresabschluß des Mutterunternehmens anwendbaren Bewer-
tungsmethoden einheitlich zu bewerten. Nach dem Recht des 
Mutterunternehmens zulässige Bewertungswahlrechte können im 
Konzernabschluß unabhängig von ihrer Ausübung in den Jah-
resabschlüssen der in den Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen ausgeübt werden. Abweichungen von den auf den 
Jahresabschluß des Mutterunternehmens angewandten Bewer-
tungsmethoden sind im Konzernanhang anzugeben und zu be-
gründen.  
(2) Sind in den Konzernabschluß aufzunehmende Vermögens-
gegenstände oder Schulden des Mutterunternehmens oder der 
Tochterunternehmen in den Jahresabschlüssen dieser Unter-
nehmen nach Methoden bewertet worden, die sich von denen 
unterscheiden, die auf den Konzernabschluß anzuwenden sind 
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oder die von den gesetzlichen Vertretern des Mutterunterneh-
mens in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf den Konzer-
nabschluß angewendet werden, so sind die abweichend bewerte-
ten Vermögensgegenstände oder Schulden nach den auf den 
Konzernabschluß angewandten Bewertungsmethoden neu zu 
bewerten und mit den neuen Wertansätzen in den Konzern-
abschluß zu übernehmen. Wertansätze, die auf der Anwendung 
von für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen 
der Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften 
beruhen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser 
Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. Eine einheitliche 
Bewertung nach Satz 1 braucht nicht vorgenommen zu werden, 
wenn ihre Auswirkungen für die Vermittlung eines den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter 
Bedeutung sind. Darüber hinaus sind Abweichungen in Ausnah-
mefällen zulässig; sie sind im Konzernanhang anzugeben und zu 
begründen. 
§ 308a Umrechnung von auf fremde Währung lautenden Ab-
schlüssen 
Die Aktiv- und Passivposten einer auf fremde Währung lautenden 
Bilanz sind, mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zum histori-
schen Kurs in Euro umzurechnen ist, zum Devisenkassamittel-
kurs am Abschlussstichtag in Euro umzurechnen. Die Posten der 
Gewinn- und Verlustrechnung sind zum Durchschnittskurs in Eu-
ro umzurechnen. Eine sich ergebende Umrechnungsdifferenz ist 
innerhalb des Konzerneigenkapitals nach den Rücklagen unter 
dem Posten „Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung“ 
auszuweisen. Bei teilweisem oder vollständigem Ausscheiden 
des Tochterunternehmens ist der Posten in entsprechender Höhe 
erfolgswirksam aufzulösen. 
§ 309 Behandlung des Unterschiedsbetrags 
(1) Die Abschreibung eines nach § 301 Abs. 3 auszuweisenden 
Geschäfts- oder Firmenwertes bestimmt sich nach den Vorschrif-
ten des Ersten Abschnitts. 
(2) Ein nach § 301 Abs. 3 auf der Passivseite auszuweisender 
Unterschiedsbetrag darf ergebniswirksam nur aufgelöst werden, 
soweit 
1. eine zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstma-

ligen Konsolidierung erwartete ungünstige Entwicklung der 
künftigen Ertragslage des Unternehmens eingetreten ist oder 
zu diesem Zeitpunkt erwartete Aufwendungen zu berücksich-
tigen sind oder 

2. am Abschlußstichtag feststeht, daß er einem realisierten Ge-
winn entspricht. 

§ 310 
(1) Führt ein in einen Konzernabschluß einbezogenes Mutter- 
oder Tochterunternehmen ein anderes Unternehmen gemeinsam 
mit einem oder mehreren nicht in den Konzernabschluß einbezo-
genen Unternehmen, so darf das andere Unternehmen in den 
Konzernabschluß entsprechend den Anteilen am Kapital einbe-
zogen werden, die dem Mutterunternehmen gehören.  
(2) Auf die anteilmäßige Konsolidierung sind die §§ 297 bis 301 , 
§§ 303 bis 306 , 308, 308a , 309 entsprechend anzuwenden.  
§ 311 Definition. Befreiung 
(1) Wird von einem in den Konzernabschluß einbezogenen Un-
ternehmen ein maßgeblicher Einfluß auf die Geschäfts- und Fi-
nanzpolitik eines nicht einbezogenen Unternehmens, an dem das 
Unternehmen nach § 271 Abs. 1 beteiligt ist, ausgeübt (assoziier-
tes Unternehmen), so ist diese Beteiligung in der Konzernbilanz 
unter einem besonderen Posten mit entsprechender Bezeich-
nung auszuweisen. Ein maßgeblicher Einfluß wird vermutet, 
wenn ein Unternehmen bei einem anderen Unternehmen min-
destens den fünften Teil der Stimmrechte der Gesellschafter in-
nehat.  
(2) Auf eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen 
brauchen Absatz 1 und § 312 nicht angewendet zu werden, wenn 
die Beteiligung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist.  
§ 312 Wertansatz der Beteiligung und Behandlung des Un-
terschiedsbetrags 
(1) Eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen ist in 
der Konzernbilanz mit dem Buchwert anzusetzen. Der Unter-

schiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem anteiligen Ei-
genkapital des assoziierten Unternehmens sowie ein darin ent-
haltener Geschäfts- oder Firmenwert oder passiver Unter-
schiedsbetrag sind im Konzernanhang anzugeben. 
(2) Der Unterschiedsbetrag nach Absatz 1 Satz 2 ist den Wertan-
sätzen der Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-
grenzungsposten und Sonderposten des assoziierten Unterneh-
mens insoweit zuzuordnen, als deren beizulegender Zeitwert hö-
her oder niedriger ist als ihr Buchwert. Der nach Satz 1 zugeord-
nete Unterschiedsbetrag ist entsprechend der Behandlung der 
Wertansätze dieser Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten und Sonderposten im Jahresabschluss 
des assoziierten Unternehmens im Konzernabschluss fortzufüh-
ren, abzuschreiben oder aufzulösen. Auf einen nach Zuordnung 
nach Satz 1 verbleibenden Geschäfts- oder Firmenwert oder 
passiven Unterschiedsbetrag ist § 309 entsprechend anzuwen-
den. § 301 Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 
(3) Der Wertansatz der Beteiligung und der Unterschiedsbetrag 
sind auf der Grundlage der Wertansätze zu dem Zeitpunkt zu 
ermitteln, zu dem das Unternehmen assoziiertes Unternehmen 
geworden ist. Können die Wertansätze zu diesem Zeitpunkt nicht 
endgültig ermittelt werden, sind sie innerhalb der darauf folgen-
den zwölf Monate anzupassen. 
(4) Der nach Absatz 1 ermittelte Wertansatz einer Beteiligung ist 
in den Folgejahren um den Betrag der Eigenkapitalveränderun-
gen, die den dem Mutterunternehmen gehörenden Anteilen am 
Kapital des assoziierten Unternehmens entsprechen, zu erhöhen 
oder zu vermindern; auf die Beteiligung entfallende Gewinnaus-
schüttungen sind abzusetzen. In der Konzern-Gewinn- und Ver-
lustrechnung ist das auf assoziierte Beteiligungen entfallende Er-
gebnis unter einem gesonderten Posten auszuweisen. 
(5) Wendet das assoziierte Unternehmen in seinem Jahre-
sabschluß vom Konzernabschluß abweichende Bewertungsme-
thoden an, so können abweichend bewertete Vermögensgegens-
tände oder Schulden für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 nach 
den auf den Konzernabschluß angewandten Bewertungsmetho-
den bewertet werden. Wird die Bewertung nicht angepaßt, so ist 
dies im Konzernanhang anzugeben. § 304 über die Behandlung 
der Zwischenergebisse ist entsprechend anzuwenden, soweit die 
für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte bekannt oder zu-
gänglich sind. Die Zwischenergebnisse dürfen auch anteilig ent-
sprechend den dem Mutterunternehmen gehörenden Anteilen am 
Kapital des assoziierten Unternehmens weggelassen werden.  
(6) Es ist jeweils der letzte Jahresabschluß des assoziierten Un-
ternehmens zugrunde zu legen. Stellt das assoziierte Unterneh-
men einen Konzernabschluß auf, so ist von diesem und nicht 
vom Jahresabschluß des assoziierten Unternehmens auszuge-
hen. 
§ 319 Auswahl der Abschlussprüfer und Ausschlussgründe 
(1) Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften sein. Abschlussprüfer von Jahresabschlüs-
sen und Lageberichten mittelgroßer Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (§ 267 Abs. 2) oder von mittelgroßen Perso-
nenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 können 
auch vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften 
sein. Die Abschlussprüfer nach den Sätzen 1 und 2 müssen über 
eine wirksame Bescheinigung über die Teilnahme an der Quali-
tätskontrolle nach § 57a der Wirtschaftsprüferordnung verfügen, 
es sei denn, die Wirtschaftsprüferkammer hat eine Ausnahmege-
nehmigung erteilt.  
(2) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist als Ab-
schlussprüfer ausgeschlossen, wenn Gründe, insbesondere Be-
ziehungen geschäftlicher, finanzieller oder persönlicher Art, vor-
liegen, nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht.  
(3) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist insbe-
sondere von der Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn er 
oder eine Person, mit der er seinen Beruf gemeinsam ausübt,  
1. Anteile oder andere nicht nur unwesentliche finanzielle Inte-

ressen an der zu prüfenden Kapitalgesellschaft oder eine Be-
teiligung an einem Unternehmen besitzt, das mit der zu prü-
fenden Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von dieser 
mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt; 

2. gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Aufsichtsrats oder Arbeit-
nehmer der zu prüfenden Kapitalgesellschaft oder eines Un-
ternehmens ist, das mit der zu prüfenden Kapitalgesellschaft 
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verbunden ist oder von dieser mehr als zwanzig vom Hundert 
der Anteile besitzt; 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden oder 
für die zu prüfende Kapitalgesellschaft in dem zu prüfenden 
Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des Bestätigungsver-
merks  
a) bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu 

prüfenden Jahresabschlusses mitgewirkt hat, 
b) bei der Durchführung der internen Revision in verantwortli-

cher Position mitgewirkt hat, 
c) Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen er-

bracht hat oder 
d) eigenständige versicherungsmathematische oder Bewer-

tungsleistungen erbracht hat, die sich auf den zu prüfen-
den Jahresabschluss nicht nur unwesentlich auswirken, 

 sofern diese Tätigkeiten nicht von untergeordneter Bedeutung 
sind; dies gilt auch, wenn eine dieser Tätigkeiten von einem 
Unternehmen für die zu prüfende Kapitalgesellschaft ausge-
übt wird, bei dem der Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buch-
prüfer gesetzlicher Vertreter, Arbeitnehmer, Mitglied des Auf-
sichtsrats oder Gesellschafter, der mehr als zwanzig vom 
Hundert der den Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte 
besitzt, ist; 

4. bei der Prüfung eine Person beschäftigt, die nach den Num-
mern 1 bis 3 nicht Abschlussprüfer sein darf; 

5. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als dreißig vom Hun-
dert der Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit 
von der zu prüfenden Kapitalgesellschaft und von Unterneh-
men, an denen die zu prüfende Kapitalgesellschaft mehr als 
zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt, bezogen hat und 
dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten ist; zur 
Vermeidung von Härtefällen kann die Wirtschaftsprüferkam-
mer befristete Ausnahmegenehmigungen erteilen. 

Dies gilt auch, wenn der Ehegatte oder der Lebenspartner einen 
Ausschlussgrund nach Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt.  
(4) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesell-
schaften sind von der Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn 
sie selbst, einer ihrer gesetzlichen Vertreter, ein Gesellschafter, 
der mehr als zwanzig vom Hundert der den Gesellschaftern zu-
stehenden Stimmrechte besitzt, ein verbundenes Unternehmen, 
ein bei der Prüfung in verantwortlicher Position beschäftigter Ge-
sellschafter oder eine andere von ihr beschäftigte Person, die 
das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kann, nach Absatz 2 oder 
Absatz 3 ausgeschlossen sind. Satz 1 gilt auch, wenn ein Mit-
glied des Aufsichtsrats nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 ausgeschlos-
sen ist oder wenn mehrere Gesellschafter, die zusammen mehr 
als zwanzig vom Hundert der den Gesellschaftern zustehenden 
Stimmrechte besitzen, jeweils einzeln oder zusammen nach Ab-
satz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind.  
(5) Absatz 1 Satz 3 sowie die Absätze 2 bis 4 sind auf den Ab-
schlussprüfer des Konzernabschlusses entsprechend anzuwen-
den. 
... 
§ 342 Privates Rechnungslegungsgremium 
(1) Das Bundesministerium der Justiz kann eine privatrechtlich 
organisierte Einrichtung durch Vertrag anerkennen und ihr fol-
gende Aufgaben übertragen: 
1. Entwicklung von Empfehlungen zur Anwendung der Grund-

sätze über die Konzernrechnungslegung, 
2. Beratung des Bundesministeriums der Justiz bei Gesetzge-

bungsvorhaben zu Rechnungslegungsvorschriften, 
3. Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in internationalen 

Standardisierungsgremien und 
4. Erarbeitung von Interpretationen der internationalen Rech-

nungslegungsstandards im Sinn des § 315a Abs. 1. 
Es darf jedoch nur eine solche Einrichtung anerkannt werden, die 
aufgrund ihrer Satzung gewährleistet, daß die Empfehlungen und 
Interpretationen unabhängig und ausschließlich von Rechnungs-
legern in einem Verfahren entwickelt und beschlossen werden, 
das die fachlich interessierte Öffentlichkeit einbezieht. Soweit Un-
ternehmen oder Organisationen von Rechnungslegern Mitglied 
einer solchen Einrichtung sind, dürfen die Mitgliedschaftsrechte 
nur von Rechnungslegern ausgeübt werden.  

(2) Die Beachtung der die Konzernrechnungslegung betreffenden 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wird vermutet, soweit 
vom Bundesministerium der Justiz bekanntgemachte Empfeh-
lungen einer nach Absatz 1 Satz 1 anerkannten Einrichtung be-
achtet worden sind. 


